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Ehrungsordnung                 
 
Schützenverein 1966 Schönaich e.V. 
 
 
 
§ 1 Präambel 
Diese Ehrungsordnung beschreibt welche Ehrungen der Verein durchführt. 
Änderungen der Ehrungsordnung können nur von der Mitgliederversammlung des 
Vereins beschlossen werden. Beschlüsse über die Änderung der Ehrungsordnung 
gelten ab festgelegten Zeitpunkt, ansonsten ab dem auf die Beschlussfassung 
folgenden Jahr. 
 
 
§ 2 Ehrungen für langjähriger Mitgliedschaft 
 
Mitgliedsjahre     Vereinsintern   WSV  DSB 
 

10      -     X*  X* 
25       -     X X 
40       -     X X 
50       Ehrenmitgliedsantrag X  X 
60, 70, …     -     X X 

 
Ehrungen werden im Verein normalerweise bei der Jahresabschlussfeier 
durchgeführt. 
* Ehrung beim Kreisschützentag 
 
 
§ 3 Ehrenmitglieder   
 
(1) für besondere Verdienste siehe Satzung § 4 
 
(2) 50 Jahre Mitgliedschaft 
Für Mitglieder die seit 50 Jahren Mitglied im „Schützenverein 1966 Schönaich e.V.“ 
sind, stellt die Vorstandschaft bei der nächsten Hauptversammlung einen Antrag auf 
Ehrenmitgliedschaft des Mitglieds. 


